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Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin, 
 
bitte setzen Sie folgenden Änderungsantrag zu Top 11 auf die Tagesordnung der 

nächsten Sitzung am 15.10.2024. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Andreas Gärtner und Fraktion 
 

 
Änderungsantrag zur Drucksache 0334/2023/DS 
- Neufassung Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung 

 

Die Ratsversammlung möge beschließen: 

1. Hauptsatzung §12 

(Aufgaben der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters) 

Absatz l) wird geändert in: 

Alle Vergaben von Lieferungen und Leistungen – einschließlich Bauleistungen 

– bis zu einem Wert von 200.000,00 Euro, bei wiederkehrenden Leistungen 

bis zu einem Wert von 20.000,00 Euro monatlich. 

 

2. Hauptsatzung §18 (Verpflichtungserklärungen) 

bleibt unverändert 

 

3. Zuständigkeitsordnung §5 

(Entscheidungen des Ausschusses für Finanz- und Vergabeangelegenheiten) 

Punkt 5 wird geändert in: 

Vergaben, soweit sie eine Auftragssumme von 200.000,- €, bei 

wiederkehrenden Leistungen 20.000,- € monatlich, überschreiten. 

 

4. Zuständigkeitsordnung §5 

(Entscheidungen des Ausschusses für Finanz- und Vergabeangelegenheiten) 

Ein neuer Punkt 6 wird hinzugefügt: 

Anmeldung von Projekten zu Förderprogrammen außerhalb der Haushalts-

planung 

Begründung: 

Die Begründungen in der Drucksache sind nicht überzeugend.  
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Die Verwaltung kann jederzeit bei wichtigen und zeitkritischen Themen, wie in der 

Vergangenheit auch, eine Sondersitzung einberufen. 

 

Die Änderungen wie vorgeschlagen würden eine erhebliche Entscheidungsein-

schränkung der jeweiligen Ausschüsse nach sich ziehen.  

Zudem würden Entscheidungen im Nachhinein nicht mehr transparent nachvoll-

ziehbar sein oder der Selbstverwaltung zu spät zur Kenntnis gelangen. 

Damit wäre der Selbstverwaltung ein rechtzeitiges Mitwirken versagt. 

Insgesamt würde es zu starken Einschnitten bei der Kontrolle der Selbstverwaltung 

kommen. Gerade bei der aktuellen Haushaltslage ist eine Kontrolle der Verwaltung 

unabdingbar. 

 

Der Punkt 4 soll dem Ausschuss für Finanz- und Vergabeangelegenheiten im 

Vorfeld die Prüfung der finanziellen Machbarkeit ermöglichen. 

 


